I] E PRAMIERUNGS- UND PRUFBESTIMMUNGEN
»INNOVATION AWARD EuroTier 2026

1. Ziel und Zustandigkeiten

Die EuroTier zeigt Innovationen und Trends und ubernimmt
Schrittmacherfunktion fir die Tierhaltung weltweit. Die Pra-
mierung mit dem ,Innovation Award EuroTier 2026“ hebt weg-
weisende Innovationen in der Veredlungswirtschaft hervor und
unterstitzt diese in der Kommunikation und Bewerbung.

Der Innovation Award wird von DLG e.V. (,DLG") veranstaltet.
Die fachliche Durchflihrung liegt in den Handen einer von der
DLG berufenen, unabhangigen und international besetzten
Kommission aus anerkannten Beratern, Wissenschaftlern und
Praktikern. Die Berufungsdauer der Mitglieder betragt zwei Jahre
bis zur Ernennung einer neuen Kommission durch den DLG-
Vorstand.

Animal Welfare Award (Tierwohimedaille)

Neben den EuroTier Gold- und Silbermedaillen wird ein Sonder-
preis fur Produkte ausgelobt, die in besonderem MaRe das Tier-
wohl und die Tiergesundheit fordern. Der Animal Welfare Award
wird gemeinsam vom Bundesverband Praktizierender Tierarzte
(bpt) und der DLG verliehen. Voraussetzung fiur die Vergabe
dieses Awards ist die Pramierung mit einer EuroTier Gold- oder
Silbermedaille 2026.

2. Teilnehmer

An dem Innovation Award kénnen alle zugelassenen Aussteller
der EuroTier 2026 teilnehmen, deren Produkte in die unten
aufgefiihrten Sachgebiete fallen. Das gilt auch fir Gemein-
schaftsanmeldungen. Die Teilnahme ist freiwillig und mit keinen
zusatzlichen, direkten Kosten verbunden. Der Teilnehmer tragt
fur die Einhaltung aller einschlagigen gesetzlichen Bestimmun-
gen und dieser DLG-Pramierungs- und Prufbestimmungen die
alleinige Verantwortung.

3. Zulassung der Produkte
Zugelassen sind nur Produkte aus den folgenden Sachgebieten:

Betriebsmittel und Technik fir den Betriebsmitteleinsatz
Technik zur Futterlagerung und Futterherstellung
Gerate, Zubehor und Ersatzteile

Haltungs- und Futterungstechnik Rind

Haltungs- und Futterungstechnik Schwein

Haltungs- und Fitterungstechnik Geflugel

Haltungs- und Futterungstechnik sonstige Tierarten
Klima- und Umwelttechnik

Digitale Lésungen fur das Herdenmanagement und die
Qualitatssicherung

10. Melk- und Kuhltechnik

11. Stall- und Hallenbau

12. Technik fir Fest- und Flissigmist, sowie Geflligelkot
13. Transport-, Hof- und Weidetechnik

14. Verarbeitung und Vermarktung
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Von der Teilnahme ausgeschlossen sind:

- Produkte, die keinem der vorstehend aufgefihrten Sachge-
biete zugeordnet werden kdnnen;

Euro

First in animal farming.

- Dienstleistungen, Tierziichtungen und verschreibungs-
pflichtige Produkte;

- Produkte, die mehr als 12 Monate vor Beginn der EuroTier
2026 auf dem Markt verflgbar (also kauflich fur die Praxis zu
erwerben) waren und/oder auf einer anderen internationalen
Messe ausgestellt, prasentiert oder pramiert worden sind.

4. Anmeldeverfahren

Jede Neuheit muss einzeln angemeldet werden. Die vollstan-
dige Neuheitenanmeldung erfolgt ausschlie3lich Gber das
Aussteller-Serviceportal. Hierliber kdnnen auch begleitende
Dokumente sowie Bildmaterial hochgeladen werden. Eine
Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail ist nicht zulassig und
wird nicht angenommen.

Die Anmeldesprachen sind Deutsch oder Englisch. Die Online-
Anmeldung steht am Tag des Teilnahmeschlusses bis 24 Uhr
zur Verfligung. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2026.
Gemeinschaftsanmeldungen sind mdéglich. In diesem Fall
muss die Anmeldung als Gemeinschaftsanmeldung gekenn-
zeichnet und alle Partner benannt werden (siehe Punkt 2). Auf
der Website und in der EuroTier-App wird die Neuheit als
Gemeinschaftsanmeldung mit allen beteiligten Partnern
genannt.

Klare Verdeutlichung des Neuen und Vorteilhaften

Das Online-Formular und die Zusammenfassung der wich-
tigsten Fakten sind sorgfaltig auszufiillen. Die Innovations-
leistung muss daraus ersichtlich sein. Daher mussen die
Anmeldeunterlagen klar verdeutlichen, worin das Neue und
Vorteilhafte des angemeldeten Produktes liegt. Die neuartigen
Produkteigenschaften sollen plausibel beschrieben und nach-
vollziehbar, sowie méglichst durch unabhangige Test- und/oder
Forschungsergebnisse belegt sein.

Bild- und Videomaterial

Zur lllustration in den Medien und zur Auswabhlhilfe fir die
Kommission diirfen maximal zwei Bilder als Datei (Formate
.Jjpg, .tif oder.gif mit mind. 300 dpi Auflésung) und ein Video
oder eine Animation (Formate MP4, MOV, AVI) beigefiigt
werden. Alle Publikations- und Reproduktionsrechte an den
Bildern werden damit an die DLG zur zeitlich, raumlich und
inhaltlich fur alle im Zusammenhang mit dem Wettbewerb
stehenden Kommunikationsmalinahmen Ubertragen. Der
Teilnehmer sichert zu, dass er tGber sdmtliche erforderlichen
Nutzungsrechte an den eingereichten Bildern, Videos und
sonstigen Medieninhalten verflgt und dass durch deren
Nutzung im Rahmen des Innovation Award EuroTier keine
Rechte Dritter verletzt werden.

Der Teilnehmer stellt die DLG von samtlichen Anspriichen frei, die
Dritte wegen der Nutzung der eingereichten Medieninhalte gegen
die DLG geltend machen. Dies umfasst insbesondere Anspriiche

wegen Urheberrechts-, Leistungsschutzrechts- oder Personlichkeits-

rechtsverletzungen.


https://portaleurotier.dlg.org/

heiten-Goldmedaille.
Fir die Auswahl mit entscheidend sind die wirtschaftliche Bedeu-
tung fiir die Praxis, die Arbeitsleistung, die Arbeitsqualitat und

Die Freistellung umfasst auch die notwendigen Kosten einer ange-
messenen Rechtsverteidigung der DLG. Der Teilnehmer verpflichtet
sich, der DLG unverziglich samtliche zur Priifung und Verteidigung

erforderlichen Informationen vollstdndig und wahrheitsgemaf zur
Verflgung zu stellen

Verbindlicher Anmeldeschluss

Die vollstdndigen Unterlagen missen bis zum angegebenen
Anmeldeschluss (31. Juli 2026) in der Online-Datenbank hoch-
geladen werden. Nach dem Anmeldeschluss eingehende Anmel-
dungen und unvollstandige sowie nicht den vorstehend beschrie-
benen Anforderungen geniigende Anmeldungen sind von der
Teilnahme am Neuheiten-Wettbewerb ausgeschlossen. Die DLG
sichert zu, dass alle eingereichten Unterlagen, soweit sie nicht
zur Darstellung des Produkts benétigt werden, streng vertraulich
gehandhabt werden. Die Kommissionsentscheidung wird in
Abstimmung mit dem Servicebereich Marketing der DLG bekannt
gegeben.

5. Grundsitze des Priifens

Fir die Beurteilung der Neuheiten beruft die DLG eine unabhén-
gige, international besetzte Kommission aus anerkannten Bera-
tern, Wissenschaftlern und Praktikern. Der Kommissionsvorsitz
wird im Rahmen der Berufung durch den DLG-Vorstand festge-
legt.

Neben den Mitgliedern der Kommission kénnen bei Bedarf exter-
ne Experten bei speziellen Fragestellungen beratend hinzuge-
zogen werden. Diese sind bei Hinzuziehung der strengen Ver-
traulichkeit verpflichtet.

Die Mitglieder der Kommission gehéren solange dem Gremium
an, bis durch den DLG-Vorstand eine neue Kommission ernannt
wird. Die Kommission unterliegt einem Ethik-Codex (Compli-
ance-Regelung) und gentigt den Anforderungen an:

- Unabhéangigkeit und Neutralitat
- Kompetenz zur Beurteilung der angemeldeten Neuheiten
- Praxisbezug

Anhand der eingereichten Unterlagen nimmt die Kommission
ihre Beurteilung fur die Aufnahme in die Neuheitenliste, die Ver-
gabe der Gold- und Silbermedaillen sowie des Animal Welfare
Awards vor. Ein Anspruch auf Veroéffentlichung der Bewertungs-
grundlagen besteht nicht.

Bewertungsrichtlinien fiir Goldmedaillen

Mit einer Neuheiten-Goldmedaille wird ein Produkt mit neuer
Konzeption ausgezeichnet, bei dem sich die Funktion entschei-
dend geadndert hat und durch dessen Einsatz ein neues Verfah-
ren ermdglicht oder ein bekanntes Verfahren wesentlich verbes-
sert wird. Fir die Auswahl entscheidend sind die Bedeutung fir
die Praxis, die Tiergerechtheit, die Auswirkungen auf die Be-
triebs- und Arbeitswirtschaft, die Umwelt und die Energiesitua-
tion. Ebenso werden die Auswirkungen auf eine Arbeitserleichte-
rung und auf die Arbeitssicherheit mit bewertet.

Bewertungsrichtlinien fiir Silbermedaillen

Mit einer Neuheiten-Silbermedaille wird ein Produkt ausgezeich-
net, bei dem ein bekanntes Produkt so weiterentwickelt wurde,
dass eine wesentliche Verbesserung der Funktion und des Ver-
fahrens zu erwarten ist. Dabei erfillt das Produkt aber nicht in
vollem Umfang die Kriterien fiir die Pramierung mit einer Neu-

die Funktionssicherheit. Weiterhin sind positive Auswirkungen
auf die Tiergerechtheit sowie die Umwelt- und Energiesituation
zu berucksichtigen.

Produkte, deren Innovationsgrad von der Kommission als aus-
reichend beurteilt wird und die damit als Neuheit bewertet wer-
den, jedoch nicht mit einer Gold- oder Silbermedaille pramiert
werden, werden in der Neuheitenliste dargestellt.

Bewertungsrichtlinien fiir den ,,Animal Welfare Award*

Mit dem zusatzlichen Animal Welfare Award wird ein bereits mit
einer Gold- oder Silbermedaille prdmiertes Produkt ausgezeich-
net, das in besonderem Malde den Anforderungen an einen ho-
heren Tierwohlstandard gerecht wird. Fir die Auswahl entschei-
dend sind Innovationen in den Bereichen Tiergerechtheit und
Tiergesundheit.

Produkte, die die Auslibung arttypischer Verhaltensweisen for-
dern und die Gesundheit der Tiere positiv unterstiitzen, werden
damit besonders hervorgehoben. Mit der Anmeldung zum Euro-
Tier Neuheitenwettbewerb 2026 erfolgt automatisch die Anmel-
dung zum Animal Welfare Award 2026.

Die Pramierung erfolgt durch die Neuheitenkommission (Punkt 5
der Prif- und Pramierungsbestimmungen). Die Bekanntgabe der
/ des Preistrager(s) erfolgt im Rahmen der Bekanntgabe der
Gold- und Silbermedaillen.

Pramierte Produkte missen zum Zeitpunkt der Ausstellung voll
funktionsfahig und spatestens zur EuroTier 2028 auf dem Markt
verfugbar sein. Der Aussteller ist hinsichtlich der Marktverfligbar-
keit zur Selbstauskunft verpflichtet. Diese erfolgt in zwei Schrit-
ten.

1. Ein Jahr nach der Verleihung muss der Aussteller tber die
Marktverfigbarkeit der pramierten Innovation Auskunft ge-
ben.

2. Kurz vor der nachsten EuroTier erfolgt die zweite Stellung-
nahme der Aussteller, ob das pramierte Produkt marktver-
fugbar ist.

6. Vergabe der Medaillen

Im Rahmen des ,Innovation Award EuroTier” fallt die Pramie-
rungsentscheidung durch die Kommission gemaf den Bewer-
tungsrichtlinien fir Gold- und Silbermedaillen und des ,Animal
Welfare Award“ gemaf den Bewertungsrichtlinien fiir den ,Ani-
mal Welfare Award"“. Die Entscheidung der Jury ist endgiltig; der
Rechtsweg gegen das Bewertungsverfahren ist ausgeschlossen,
soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenste-
hen.

Im Falle einer Nicht-Pramierung ist die Kommission nicht ver-
pflichtet, dem Aussteller Griinde flr die Ablehnung zu liefern.
Beschwerden sind ausschlie3lich tiber den betreuenden Mitar-
beiter aus dem DLG-Hauptamt an den Kommissionsvorsitzenden
zu richten. Alle eingereichten Unterlagen werden nicht wieder
zurlckgesandt.

Die Preistrager erhalten fir jedes mit einer Gold- oder Silberme-
daille pramierte Produkt eine Urkunde und eine Medaille. Die
Preistrager des ,Animal Welfare Award“ erhalten ebenfalls eine
Urkunde sowie eine Medaille.



Bei einer Gemeinschaftsanmeldung erhalt im Falle einer Pramie-
rung jedes der beteiligten Unternehmen eine Urkunde und Me-
daille.

6.1 Veroffentlichung

Die Preistrager und ihre pramierten Innovationen werden durch
die DLG im Internetauftritt der EuroTier sowie in der EuroTier-
App verdffentlicht.

- Die Kommissionsentscheidung wird an die Hersteller in Ab-
stimmung mit dem Servicebereich Marketing der DLG be-
kannt gegeben.

- AuRerdem wird die nationale und internationale Fach- und
Wirtschaftspresse im Vorfeld der EuroTier (ca. 6 Wochen vor
ihrem Beginn) Uber die Vergabe der Gold- und Silberme-
daillen sowie die ausgezeichneten Unternehmen und deren
Innovationen informiert. Die Bekanntgabe der / des Preistra-
ger(s) des ,Animal Welfare Awards* erfolgt im Rahmen der
Bekanntgabe der Gold- und Silbermedaillen.

- Alle ausgezeichneten Neuheiten werden mit Bild, Produktin-
formationen und einem Begriindungstext der Kommission
veroffentlicht. Falls Video- oder Bildmaterial im Rahmen der
Medaillenvergabe prasentiert werden sollten, behalt sich die
DLG vor, das zur Verfiigung gestellte Material zu redigieren.

- Alle angemeldeten Produkte, die von der Kommission als
Neuheit bewertet werden, werden in einer separaten Liste
verdffentlicht.

6.2 Verleihung

Wahrend der EuroTier werden die Gold- und Silbermedaillen
sowie die Urkunden &ffentlichkeitswirksam vergeben. Der
geeignete Rahmen fiir die Preisverleihung wird vom Veranstalter
im Vorfeld der Veranstaltung festgelegt.

7. Werbung mit pramierten Produkten
Die Werbung ist freiwillig und zulassig:

- mit der Urkunde

- mit der Medaille (farbig oder schwarzweif})

- mit textlichen Hinweisen auf die Pramierung (z. B. in Presse-
texten, Anzeigen, Internet)

- sowie mit weiteren von der DLG im Vorfeld definierten und
fur die Werbung freigegebenen Aktionslogos oder Kommu-
nikationsmaterialien

7.1 Zulassige Arten des Einsatzes

- Urkunden und Medaillen dirfen in allen GréRen abgebildet
werden, wobei das Verhaltnis von Breite und H6he gleich
bleiben muss. Veranderungen der Medaillen (z. B. Text,
Farben) sind nicht zulassig.

- Die Herstellung von Duplikaten der Urkunden und der Me-
daille ist nicht zulassig.

- Die Pramierungszeichen und weitere von der DLG definierte
Gestaltungsmaterialien kdnnen in Form einer vierfarbigen
oder S/W-Abbildung als Datensatz bei der DLG abgerufen
werden.

7.2 Werbebestimmungen Eindeutigkeit

Die Werbung mit den Pramierungszeichen und textlichen Hin-
weisen auf die Pramierung ,Innovation Award EuroTier" ist nur in
enger Verbindung mit der Nennung der (des) pramierten Produk-
te(s) gestattet. Es muss genau ersichtlich sein, bei welcher Aus-
stellung und aufgrund welcher innovativen Eigenschaften das

Produkt ausgezeichnet wurde. Das Jahr der Pramierung ist an-
zugeben.

7.3 AusschlieBlichkeit

Es darf nur fir das pramierte Produkt mit den zur Priifung vorge-
stellten Eigenschaften geworben werden. Eine vom Produkt los-
geléste Unternehmens- oder Imagewerbung ist nicht zulassig.

7.4 Absenderangabe
Der Preistrager muss ersichtlich sein.

7.5 Werbedauer

Unter Angabe des Auszeichnungsjahres und in Verbindung mit
dem pramierten Produkt ist die Werbedauer dem Hersteller Gber-
lassen.

7.6 Irrefiilhrungsverbot

Bei den Werbemallnahmen ist darauf zu achten, dass alles ver-
mieden wird, was zu irrefihrenden Auffassungen Anlass geben
kann (z.B. Ausdehnung der Werbung mit dem Award auf andere
Produkte des Unternehmens). Alle Angaben miissen dem Wett-
bewerbsrecht entsprechen. Die Verantwortung hierflr tragt allein
der Teilnehmer oder dessen Rechtsnachfolger.

8. Aberkennung der Medaillen

Die DLG behélt sich vor, die verliehene Gold- oder Silberme-
daille sowie den ,,Animal Welfare Award“ abzuerkennen, wenn
der Preistrager nicht den Tatsachen entsprechende Angaben be-
zuglich der ausgezeichneten Neuheit gemacht hat oder schwere
Verst6lie gegen die Werbebestimmungen (siehe Punkt 7) vorlie-
gen. Gleiches gilt, wenn die Auskiinfte zur Marktverfiigbarkeit
(siehe Punkt 5) nicht rechtzeitig eingehen.

9. Haftung

Die DLG haftet unbeschrankt fiir Schaden aus der Verletzung
des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit sowie fiir Scha-
den, die auf vorsatzlichem oder grob fahrlassigem Verhalten der
DLG, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erflllungsgehilfen be-
ruhen.

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinal-
pflichten) haftet die DLG auch bei leichter Fahrldssigkeit, jedoch
begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfiil-
lung die ordnungsgemafRe Durchfuhrung des Wettbewerbs lber-
haupt erst ermoglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer
regelmaRig vertrauen darf.

Im Ubrigen ist eine Haftung der DLG fiir leichte Fahrlassigkeit
ausgeschlossen.

10. Schlussbestimmung

Mit der Anmeldung in der Neuheitendatenbank sind die Pramie-
rungs- und Prifbestimmungen fir den Teilnehmer rechtsver-
bindlich.



	PRÄMIERUNGS- UND PRÜFBESTIMMUNGEN
	„INNOVATION AWARD EuroTier 2026“

